
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr.: 0507/2021 

 
Datum: 24.11.2021 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
 

Büro Oberbürgermeister 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung 29.11.2021 nicht öffentlich   

Verwaltungsausschuss 08.12.2021 öffentlich   

Ältestenrat 13.12.2021 nicht öffentlich   

Stadtrat 21.12.2021 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Plauen 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

§ 36 Abs. 5 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 

2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 

(SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist 

 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

mit dem Justiziariat der Stadt Plauen 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

 

 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Oberbürgermeister der Stadt Plauen 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Plauen wird wie folgt geändert: 

 

In § 4 Abs. 2 Satz 1 wird nach der Angabe „von mindestens einem Fünftel der Stadträte“  

die Angabe „oder einer Fraktion“ eingefügt.  

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
Mit dem Beschluss des Stadtrates der Stadt Plauen zur Verwaltungsvorlage Drucksachennummer: 928/2014 

wurde u. a. eine Änderung im § 4 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Plauen beschlossen. 

In der als Anlage zur o. g. Drucksachennummer beigefügten Synopse war die folgende Änderung eingearbeitet: 

 

(2) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Stadträte oder einer Fraktion ist ein 

Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung des Stadtrates zu 

setzen. Dies gilt nicht, wenn der Stadtrat denselben Verhandlungsgegenstand innerhalb der letzten 6 

Monate bereits behandelt oder wenn sich seit der Behandlung die Sach- oder Rechtslage nicht wesentlich 

geändert hat. Soll der Verhandlungsgegenstand unbedingt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 

Stadtrates gesetzt werden, so muss der schriftliche Antrag mindestens 12 Tage vor der Sitzung im Büro des 

Oberbürgermeisters vorliegen. 

 

 

Bei der Übertragung der Synopse auf die damalige Ausfertigung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der 

Stadt Plauen wurde diese Änderung versehentlich nicht mit eingearbeitet.  

Dies soll nunmehr nachgeholt werden. 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen   

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro  

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 

N
u

m
m

er
 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

 

 

 

_______________ 

Steffen Zenner 
Unterschrift liegt im Original vor 
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